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Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
 
Montag  08.00 bis 11.45 Uhr 
Donnerstag 16.00 bis 18.00 Uhr 
 

Termine ausserhalb der Öffnungszeiten können gerne telefonisch oder per Mail vereinbart werden. 
 

Telefon:  032 389 14 84 
Mail:   info@wengi-be.ch 
Web:   www.wengi-be.ch 
 

Wengi – natürlich ländlich 

 

 

 

Mitteilungsblatt Nr. 4/2021 

Gemeindeverwaltung Wengi 

9. April 2021 

3
 2

 5
 1

 



Urnenabstimmung am Sonntag, 13. Juni 2021  
anstelle der vorgesehen Gemeindeversammlung vom 17. Mai 2021 

 

Liebe Einwohnerinnen und Einwohner von Wengi 
 

Aufgrund der hohen Corona-Infektionszahlen haben die bernischen Regierungsstatthalterinnen und Re-
gierungsstatthalter den Gemeinden im 2020 bewilligt, anstelle einer Gemeindeversammlung eine Urnen-
abstimmung durchzuführen. Weder die epidemiologische noch die gesetzliche Lage hat sich seither zum 
Positiven verändert. Die Fallzahlen der Covid-19-Erkrankten sind nach wie vor hoch und eine rasche Ver-
besserung wie auch eine gesetzliche Lockerung sind zum jetzigen Zeitpunkt nicht zu erwarten. Mit Verfü-
gung vom 25. Januar 2021, mit Gültigkeit bis 30. Juni 2021, hat die Regierungsstatthalterin des Verwal-
tungskreises Seeland, den gemeinderechtlichen Körperschaften im Verwaltungskreis Seeland die Mög-
lichkeit eingeräumt, im ersten Halbjahr 2021 für die Beschlussfassung der Gemeindegeschäfte anstelle 
einer Gemeindeversammlung eine Urnenabstimmung durchzuführen. 
 

Da es als verantwortungslos angesehen wird, eine Gemeindeversammlung in der momentanen Lage 
durchzuführen, hat der Gemeinderat beschlossen, anstelle der Gemeindeversammlung vom 17. Mai 2021 
eine Urnenabstimmung durchzuführen. 
 

Mittels Urnenabstimmung soll am 

Sonntag, 13. Juni 2021 
 

über die Geschäfte, welche einen Beschluss benötigen, abgestimmt werden. Die Abstimmungsunterlagen 
werden im Mai 2021 allen Stimmberechtigten zugestellt. Weitere Informationen werden Sie zu gegebener 
Zeit erhalten.  
 

Bei Fragen steht Ihnen die Gemeindeverwaltung Wengi, 032 389 14 84, info@wengi-be.ch, gerne zur 
Verfügung. 
 

Besten Dank für das Verständnis. 
Gemeinderat Wengi 

 

Entsorgung von Neophyten 
 

Wir machen Sie darauf aufmerksam, dass die Neophyten via Hauskehricht und nicht via Grünabfuhr zu 
entsorgen sind. Bei der Entsorgung via Grünabfuhr ist das Problem, dass der Kompost zu wenig erhitzt 
wird. 
 

Vielen Dank für Ihre Kenntnisnahme und Mitwirkung. 
 

Gemeinderat Wengi 
 

Voranzeige – Altpapier- und Kartonsammlung:  
Freitag, 23. April 2021 und Samstag, 24. April 2021 

 

Wie bereits aus dem Abfallkalender entnommen werden konnte, findet die Altpapier- und Kartonsammlung 
wie folgt statt: 
 

Freitag, 23. April 2021 von 17.00 Uhr bis 19.00 Uhr und 
Samstag, 24. April 2021 von 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr 

 

in Wengi, auf dem Parkplatz beim Gemeindehaus. 
 

Für das Sammelgut werden zwei Container bereitgestellt (ein Container für Altpapier und ein Con-
tainer für den Karton).  
 

Das Altpapier muss gebündelt und nicht mit Karton vermischt abgegeben werden. Es darf nicht in 
Tragtaschen, Säcken oder Schachteln verpackt werden. In die Papiersammlung gehören: Zeitungen, 
Computerlisten, Fotokopien, Prospekte, Telefonbücher, Bücherseiten ohne Einband (Rücken), Kuverts, 
Zeitschriften, Notizpapier, Recyclingpapier, Zeitungsbeilagen. 
 

Kartons müssen flach gedrückt und gebündelt abgegeben werden. Altpapier und Karton dürfen 
nicht zusammen im selben Bündel sein!!! 
 

Covid-19  
Wir bitten Sie bei der Anlieferung den Mindestabstand von 1.5 Metern einzuhalten und eine Schutz-
maske zu tragen. Vielen Dank! 
 

Gemeinderat Wengi 

mailto:info@wengi-be.ch


Voranzeige – Alteisensammlung und Elektro- und Haushaltskleingeräte  
Freitag, 23. April 2021 und Samstag, 24. April 2021 

 

Dieses Jahr wird wiederum eine separate Alteisen- sowie Elektro- und Haushaltskleingerätesammlung 
durchgeführt. Diese findet am  

 

Freitag, 23. April 2021, von 17.00 Uhr bis 19.00 Uhr und  
Samstag, 24. April 2021, von 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr 

 

in Wengi, auf dem Vorplatz beim Käselager, Bernstrasse 7, statt. 
 

Für das Sammelgut werden Mulden bereitgestellt. Folgende Materialien werden entgegengenommen:  
 

Eiserne Gegenstände, Bettgestelle, ohne Fremdmaterial (wie Holz, Kunststoff, etc.) Altmetall und Blech.  
 

Voluminöse Maschinen und sonstige Gegenstände müssen in Einzelstücke zerlegt und zur Sammelstelle 
gebracht werden. 
 

Es werden folgende Materialien entgegengenommen:  
- Kühlgeräte (Kühlschränke, Tiefkühltruhen, etc.)  - Kochherd  
- Batterien (PW) mit Säure  - Waschmaschine  
- Batterien (LKW) mit Säure - Abwaschmaschine  
- Velos mit Pneu - Elektronikgeräte (TV, Radio, Computer) 
- Mofas mit Pneu   

 

Ebenfalls können folgende Gegenstände gegen Bezahlung einer Entsorgungsgebühr abgegeben werden: 

- PW-Pneus (mit / ohne Felgen) CHF 0.35 / Kilo (+ 7.7 % MwSt.) 
- Traktorenpneus normal / gross CHF 0.35 / Kilo (+ 7.7 % MwSt.) 

 

Die Entsorgungsgebühren werden mit den ordentlichen Kehrichtgebühren in Rechnung gestellt. 
Für allfällige Fragen steht Ihnen die Gemeindeverwaltung Wengi, Tel: 032 389 14 84, gerne zur Verfügung. 
 

Covid-19  
Wir bitten Sie bei der Anlieferung den Mindestabstand von 1.5 Metern einzuhalten und eine Schutz-
maske zu tragen. Vielen Dank! 
 

Gemeinderat Wengi 
 

Frist zum Einreichen der Steuererklärung 2020 
 

Die generelle Frist zum Einreichen der Steuererklärung 2020 lief bis zum 15. März 2021 (andere Einrei-
chefristen sind auf dem Deckblatt zur verschickten Steuererklärung vermerkt). Fristverlängerungen kön-
nen online (ZPV, BE-Login), telefonisch, schriftlich oder am Schalter der Steuerverwaltung eingereicht 
werden. 

 

Einreichefrist 15.03 . Online   Schriftlich, telefonisch, Schalter 

Fristverlängerung bis 15.07.  gebührenfrei   CHF 20.00 
Fristverlängerung bis 15.09.  CHF 20.00   CHF 40.00 
Fristverlängerung bis 15.11.  CHF 40.00   CHF 60.00 
 
 

Die Gebühr wird in der Schlussabrechnung fakturiert. Wenn Sie die Steuererklärung innerhalb der Ein-
reichefrist oder bis zum Ablauf der gewährten Fristenverlängerung nicht einreichen, erfolgt eine kosten-
pflichtige Mahnung. 

 

Gemeindeverwaltung Wengi 
 
 
 

Bitte beachten! 
Redaktionsschluss für die nächste offizielle Ausgabe des Mitteilungsblattes 

Montag, 12. April 2021 
  



Jugendraum Wengi 
 

Ab dem 1. April 2021 steht den Kindern/ Jugendlichen der 4. bis 9. Klasse aus der Einwohner-

gemeinde Wengi ein Jugendraum zur Verfügung. 

Der Raum, der von der Einwohnergemeinde zur Verfügung gestellt wird befindet sich in der 

Zivilschutzanlage der Gemeinde an der Waltwilstrasse 44.  

Margrit Binggeli und Christian Eggenberger haben einen Mietvertrag mit der Gemeinde abge-

schlossen. Um laufende Kosten (Strom, Wasser, Inventar etc.) zu decken ist ein zweckgebun-

denes Konto eingerichtet.  

Es wird eine Jahresgebühr von 20.-pro Kind/ Jugendliche erhoben. 

Die Kinder/ Jugendliche können sich in entspannter Atmosphäre treffen, sich austauschen und 

zusammenspielen.  

Der Raum ist eingerichtet mit mehreren Sofas, Spielen, einem Töggelikasten, einem Billard-

tisch und einem Tischtennistisch. 

Der Raum kann grundsätzlich tgl. genutzt werden. Kinder/ Jugendliche melden sich bei den 

oben genannten Personen telefonisch oder per SMS, damit der Raum aufgeschlossen wird.  

Während den Öffnungszeiten obliegt die Verantwortung über das Kind/ den Jugendlichen stets 

den jeweiligen Eltern.  

Die Kinder/ Jugendliche sind nicht beaufsichtigt durch Erwachsene. 

 

Regeln: Der Umgang miteinander ist respektvoll. Verbale oder körperliche Gewalt werden nicht 

toleriert. 

Radio und andere Medien sind auf Zimmerlautstärke einzustellen. 

Es herrscht ein Alkohol-, Rauch- und Drogenverbot. 

Aktivitäten ausserhalb des Jugendraums sind nicht erlaubt. 

Der Jugendraum ist durch die Benutzer sauber zu halten und zu pflegen.  

Mit Einrichtungen und Mobiliar in der Anlage ist sorgfältig umzugehen. Bei allfälligen Schäden 

haften die Verursacher. 

Velos werden ordentlich beim Veloständer beim Feuerwehrmagazin abgestellt. 

Werden die genannten Regeln missachtet, kann ein Besuchsverbot ausgesprochen werden 

von den Verantwortlichen. 

 

Coronaregeln:  

Aufgrund der besonderen Lage (Corona) darf der Raum aktuell von 8 Personen gleichzeitig 

genutzt werden und es besteht eine Maskenpflicht für alle.  

Sobald es die Situation erlaubt, wird ein Tag der offenen Türe stattfinden. 
 

 Wengi, 28.3.2021, Margrit Binggeli und Christian Eggenberger 
 

Margrit Binggeli 078 776 15 34 

Christian Eggenberger 078 916 96 10 


